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87

Bekanntmachung

Wasserrecht; 
Plangenehmigung für die Erweiterung  

eines Angelteiches auf den Fl.-Nrn. 170, 
171/1 und 171/2 der Gemarkung Posseck 
Antragsteller: Fischereiverein Pressig e. V.  

vertreten durch 1. Vorstand Frank Ratzeburg,  
Rosenweg 1, 96332 Pressig

Unterbleiben einer Umweltverträglichkeitsprüfung

Der Fischereiverein Pressig e. V. beabsichtigt, die bereits 
bestehende Teichanlage von ca. 0,20 ha auf ca. 1 ha zu 
erweitern. Die Grundstücke der geplanten Teicherweite-
rung befinden sich in einer windexponierten Lage in ei-
nem Talkessel in der Gemarkung Posseck.

Durch die Ausbaumaßnahme ist die Verbindung von zwei 
Gewässerflächen und die Gestaltung einer Flachwasserzo-
ne sowie Tiefwasserzone geplant. Teile des ursprünglichen 
Dammkörpers bleiben als kleine Insel ebenso erhalten, wie 
der ursprüngliche Gehölzbestand. Ziel der Maßnahme ist 
es, den physikalisch-chemischen Wasserhaushalt im Teich 
und die Lebensraumbedingungen der aquatischen Fauna 
und Flora zu verbessern und neue aquatische Lebensräu-
me für Fauna und Flora zu schaffen.

Das Vorhaben stellt eine wesentliche Umgestaltung und 
Vergrößerung der bestehenden Teichanlage und somit ei-
nen Gewässerausbau im Sinne des § 67 Abs. 1 WHG dar, 
der grundsätzlich einer Planfeststellung bedarf (§ 68 Abs. 1 
WHG). Gewässerausbaumaßnahmen bedürfen einer all-
gemeinen Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht  
(§ 7 Abs. 1 Satz 1 UVPG i. V. m. Nr. 13.18.2 der Anlage 1 
zum UVPG).

Die allgemeine Vorprüfung hat ergeben, dass das genannte 
Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf, da 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt und 
die zu schützenden Güter nicht zu besorgen sind. Diese 
Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG 
öffentlich bekannt gegeben. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist.

Durch das Vorhaben sind unter Beachtung der Vermei-
dungs-, Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen keine er-
heblichen negativen Auswirkungen im Sinne der Anlage 
2 UVPG auf die Schutzgüter Mensch-Bevölkerung-Woh-
nen, Arten-Biotope und Boden-Klima-Luft-Wasser zu er-
warten. Baubedingte negative Umweltauswirkungen kön-
nen durch entsprechende Schutz- und Vermeidungsmaß-
nahmen ausgeschlossen werden.

Kronach, 28.06.2021
Landratsamt

Löffler
Landrat



Falle der Notschlachtung. Aufgrund dieser Vorschrift er-
folgt die vorliegende Ernennung.

Art. 5 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/625 stellt Anforderun-
gen an die Ernennung von amtlichen Tierärzten. Die Er-
nennung hat in schriftlicher Form unter Angabe der amtli-
chen Kontrollen und anderen amtlichen Tätigkeiten sowie 
der damit zusammenhängenden Aufgaben, auf die sich 
die Ernennung bezieht, zu erfolgen. Der Erlass dieser All-
gemeinverfügung erfüllt diese Voraussetzungen.

Ziel der Regelung ist die Wahrung des Tierschutzes. 
Voraussetzung für eine Notschlachtung ist gemäß An-
hang III Abschnitt I Kapitel VI Nr. 1 der Verordnung (EG)  
Nr. 853/2004, dass ein ansonsten gesundes Tier einen 
Unfall erlitten hat, der seine Beförderung zum Schlacht-
betrieb aus Gründen des Tierschutzes verhindert.

Nachdem die Notschlachtung nur bei frisch verunfall-
ten Tieren möglich ist und den Tieren langes Leiden er-
spart werden muss, ist in derartigen Situationen schnelles 
Handeln erforderlich. Dies kann insbesondere dadurch 
gewährleistet werden, dass die rechtlich erforderliche 
Schlachttieruntersuchung für die Notschlachtung durch 
Tierärzte und Tierärztinnen durchgeführt wird, welche in-
nerhalb kurzer Zeit vor Ort sein können.

Eine andere Möglichkeit, dem Tierschutz in gleichem 
Maße Rechnung tragen zu können, ist nicht ersichtlich. 
Insbesondere eine Durchführung der Schlachttierunter-
suchung durch im Amt angestellte amtliche Tierärzte/
Tierärztinnen oder Amtstierärzte bzw. Amtstierärztinnen 
ist im Hinblick auf das Erfordernis der schnellen Hand-
lungsfähigkeit nicht gleich geeignet. Durch die Regelung 
wird neben dem Interesse des Tierschutzes auch dem 
Interesse der Tierhalter Rechnung getragen, da ohne die 
Notschlachtung das Tier nicht mehr in die Lebensmittel-
kette eingebracht werden könnte.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den beim 

Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth  
in 95444 Bayreuth,

Postfachanschrift:  
Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth

Hausanschrift:  
Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen1 Form. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen angegeben, der ange-
fochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Ein-
reichung oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wir-
kungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einle-
gung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Inter-
netpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 
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Ernennung von Tierärzten und Tierärztinnen 
zu amtlichen Tierärzten und Tierärztinnen 

für die Schlachttieruntersuchung bei 
Notschlachtungen außerhalb von 

Schlachthöfen

Das Landratsamt Kronach erlässt gemäß Art. 5 Abs. 2, 
Art. 18 Abs. 7 c Verordnung (EU) 2017/625 sowie Art. 4 
und Art. 13 Abs. 1 Satz 2 a Delegierte Verordnung (EU) 
2019/624 in Verbindung mit § 2 a Tierische Lebensmit-
tel-Überwachungsverordnung -Tier-LMÜV- folgende

Allgemeinverfügung:
1. Alle Personen, die nach § 2 der Bundes-Tierärzte-

ordnung zur Ausübung des tierärztlichen Berufs be-
fugt sind, werden für den Fall, dass sie im örtlichen 
Zuständigkeitsbereich des Landratsamtes Kronach, 
ausgenommen in Betrieben im Zuständigkeitsbereich 
der Bayerischen Kontrollbehörde für Lebensmittel-
sicherheit und Veterinärwesen -KBLV-, von einer für 
ein Tier verantwortlichen Person im Rahmen der Not-
schlachtung außerhalb des Schlachtbetriebs für eine 
Schlachttieruntersuchung gemäß Art. 4 der Verord-
nung (EU) 2019/624 hinzugezogen werden, im Hin-
blick auf die Schlachttieruntersuchung dieses Tieres 
und die Ausstellung der Gesundheitsbescheinigung 
nach Anhang IV Kapitel 5 Durchführungsverordnung 
(EU) 2020/2235 zu amtlichen Tierärztinnen und Tier-
ärzten im Sinne des Art. 3 Nr. 32 und zu Bescheini-
gungsbefugten im Sinne des Art. 3 Nr. 26 der Verord-
nung (EU) 2017/625 ernannt.

2. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt des Landkreises Kronach als 
bekannt gegeben. 

Gründe:
I.

Das Landratsamt Kronach ist zum Erlass dieser Allge-
meinverfügung sachlich und örtlich zuständig (Art. 3 
Abs. 1 Nr. 3 und Abs 2 des Gesundheitsdienst- und Ver-
braucherschutzgesetzes -GDVG- i. V. m. Art. 3 Abs. 1  
Nr. 2 sowie Art. 35 Satz 2 des Bayer. Verwaltungsverfah-
rensgesetzes -BayVwVfG-).

II.
Gemäß Art. 13 Abs. 1 Satz 1 Verordnung (EU) 2019/624 
müssen amtliche Tierärzte und Tierärztinnen, die die in 
Artikel 18 der Verordnung (EU) 2017/625 genannten Auf-
gaben wahrnehmen, die in Anhang II Kapitel I der vor-
liegenden Verordnung aufgeführten spezifischen Min-
destanforderungen erfüllen. 

Art. 13 Abs. 1 Satz 2 Verordnung (EU) 2019/624 erlaubt 
den Mitgliedstaaten, bei den in der Vorschrift genannten 
Tätigkeiten von diesen Anforderungen Ausnahmen zu 
machen. Von dieser Ausnahmemöglichkeit hat Deutsch-
land mit der Regelung des § 2 a Tier-LMÜV Gebrauch 
gemacht und den zuständigen Behörden die Möglichkeit 
eröffnet, Personen, die nach § 2 der Bundes-Tierärzte-
ordnung zur Ausübung des tierärztlichen Berufs befugt 
sind, für die in der Vorschrift genannten Tätigkeiten zu 
amtlichen Tierärzten/Tierärztinnen zu ernennen. Davon 
erfasst ist unter anderem die Durchführung der Schlacht-
tieruntersuchung außerhalb eines Schlachtbetriebes im 
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Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Ver-
waltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Ver-
fahrensgebühr fällig. 

Kronach, 22.06.2021
Landratsamt 

Belinda Quenzer
Oberregierungsrätin

Schulverband Pressig 89

Haushaltssatzung des  
Schulverbandes Pressig (Landkreis Kronach)  

für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des Art. 9 Bayerisches Schulfinanzierungsge-
setz (BaySchFG), Art. 34 KommZG sowie der Art. 63 ff. 
der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband Pressig 
folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 725.500 €
und
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  148.900 €
ab.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§ 4
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf 

(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-
waltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2021 
auf 

555.500 €

 festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler 
auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Ver-
waltungsumlage).

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird 
die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 
01. Oktober 2020 auf 142 Verbandsschüler festge-
setzt.

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 
3.911,97 € festgesetzt.

4. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
120.000 € festgesetzt.

§ 6
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in 
Kraft.

Pressig, 22.04.2021
Schulverband Pressig

Stefan Heinlein
Schulverbandsvorsitzender

Das Landratsamt Kronach hat als Rechtsaufsichtsbehör-
de mit Bescheid vom 08.06.2021 (Nr. 20-941/21) von der 
Haushaltssatzung Kenntnis genommen. Der Haushalts-
plan wird vom Tage der Herausgabe dieses Amtsblattes 
eine Woche lang in der Geschäftsstelle des Schulver-
bandes während der allgemeinen Dienststunden gemäß 
Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung öffentlich aufgelegt. 
Darüber hinaus liegen die Haushaltssatzung und die da-
zugehörenden Anlagen für die Dauer ihrer Gültigkeit in 
der genannten Geschäftsstelle zur Einsicht bereit.

Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat
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